
 

 
Motion zur gesetzlichen Verankerung des Minergie-Standards 05.8317.01 

 

 
Minergie ist ein Qualitätslabel für neue und sanierte Gebäude. Mit der Marke Minergie 
werden Gebäude ausgezeichnet, die erhöhte Ansprüche an Wohn- und Arbeitskomfort der 
Gebäudenutzer und gegenüber den bestehenden gesetzlichen Vorschriften erhöhte 
Anforderungen bezüglich des effizienten Energieeinsatzes erfüllen. Der Energieverbrauch 
von Minergie-Häusern liegt rund Zweidrittel unter demjenigen üblicher Bauten. Dabei sind 
Minergie-Bauten nicht einmal besonders teuer. Im Jahr 2001 lagen die Investitionskosten 
von Minergie-Bauten gemäss dem Leiter des Instituts für Energie der FHBB gut 6% über 
dem Durchschnitt vergleichbarer Gebäude. Schon damals waren aber die Jahreskosten, 
dank Einsparungen im Energiebereich um rund 0,6% tiefer. Damit macht sich die 
Anfangsinvestition ab dem 11. Jahr bezahlt. Die Öl- und Gaspreise sind heute höher als im 
Jahr 2001 und zeigen steigende Tendenz. Es lohnt sich immer mehr, den Energieverbrauch 
zu senken und dafür Investitionen zu tätigen. Es scheint deshalb wichtig, schon bei 
Neubauten Standards anzuwenden, die auch in Zukunft Bestand haben. Bereits seit 2001 ist 
der Minergie-Standard bei Bundesbauten und bei Bauten, die durch den Bund subventioniert 
werden, als Ziel vorgegeben. In einigen Kantonen besteht für öffentliche Bauten von Kanton 
und Gemeinden ebenfalls eine Verpflichtung zur Einhaltung des Minergie-Standards, so z.B. 
in den Kantonen Freiburg, Wallis, Neuenburg, Baselland, Bern und Thurgau. 

Der Regierungsrat wird eingeladen, die folgende Gesetzesänderung in einem Ratschlag dem 
Grossen Rat vorzulegen: 

1. Für Neubauten und bewilligungspflichtige Umbauten von Immobilien und Anlagen der 
öffentlichen Hand, inkl. öffentlich-rechtliche Anstalten und massgeblich subventionierte 
private Betriebe gilt der Minergie-Standard. 

2. Der Kanton bemüht sich, darüber hinaus in mindestens zehn Prozent aller neuen 
Bauten neue Technologien mit Pilot- und Demonstrationscharakter anzuwenden, die 
deutlich über den Minergie-Standard hinausgehen. 

3. Der Kanton erlässt Beschaffungsbestimmungen, die darauf abzielen, in Bauten, 
Anlagen und Verkehrsmitteln der öffentlichen Hand und massgeblich subventionierter 
Betriebe die energetisch bestverfügbare Technik anzuwenden. 
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